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(5) Die Zentralstelle für das Neuererwesen der Ju
gend erarbeitet, ausgehend von den Festlegungen der 
zentralen Arbeitsgruppe, Methoden zur breiten Einbe
ziehung der Jugend in die Neuererbewegung und für 
die Messen der Meister von Morgen. Sie koordiniert 
die Maßnahmen der zentralen staatlichen Organe und 
der zentralen Leitungen der gesellschaftlichen Organi
sationen in Vorbereitung, Durchführung und Auswer
tung der zentralen Messe. Zur Durchführung ihrer Auf
gaben hat sie aus Mitarbeitern der zentralen staat
lichen Organe und der zentralen Leitungen der ge
sellschaftlichen Organisationen entsprechende Ar
beitsgruppen zu bilden.

(6) Zur Festlegung der Maßnahmen in Vorbereitung, 
Durchführung und Auswertung der Messen werden in 
den Bezirken, Kreisen, Betrieben, Schulen. Fachschulen. 
Universitäten und Hochschulen entsprechend ihrer 
Struktur Arbeitsgruppen gebildet, denen Mitarbeiter 
der Fachorgane, der Leitungen der gesellschaftlichen 
Organisationen und junge Neuerer angehören. Verant
wortlich für die Bildung und Leitung der Arbeitsgrup
pen sind:

im Bezirk: Vorsitzende der Räte der
Bezirke,

im Kreis: Vorsitzende der -Räte der
Kreise,

an Erfahrungsaustauschen, Erläuterung der Rechte 
und Pflichten der Neuerer, Maßnahmen zur Er
höhung des fachlichen und politischen Bildungs
niveaus der Jugendlichen u. a.;

— Unterstützung der Schulen und Volksbildungs
organe bei der Entwicklung einer vielseitigen na
turwissenschaftlichen und technischen Tätigkeit in 
Arbeitsgemeinschaften. Kursen und spezifischen 
Formen der Massenarbeit, um die Interessen und 
Neigungen der Schüler zu entwickeln und zu be
friedigen und zur Unterstützung der Berufsorien
tierung und Berufswahl;

— Durchführung von gezielten Förderungsmaßnah
men für bewährte und besonders talentierte Mäd
chen und Jungen;

— Sicherung des Inhalts, der Gestaltung, der Betreu
ung und der Finanzierung des Zuständigkeits
bereiches bei den Messen;

— Bewertung der Leistungen der besten Kollektive 
und Einzelteilnehmer der Messen der Meister von 
Morgen und ihre Auszeichnung mit

— öffentlichen Belobigungen,
— Urkunden,

— Geld- und Sachprämien,

in den Betrieben und
Instituten: Leiter der Betriebe bzw.

Institute,

in den Fachschulen,
Universitäten und Hoch
schulen: Rektoren bzw. Direktoren,

in den allgemeinbilden
den Schulen: Direktoren.

— Verleihung staatlicher Auszeichnungen.

In die Anerkennung und Auszeichnung sind auch 
diejenigen einzubeziehen, die die Jugendlichen in 
ihrer Arbeit unterstützen;

— schutzrechtliche Sicherung der Arbeiten;

— Auswertung der Arbeiten der Jugendlichen zum 
Zwecke der umfassenden Nutzung.

(7) Die Leiter der Staats- und Wirtschaftsorgane ha
ben in ihren Zuständigkeitsbereichen zu sichern, daß 
folgende Aufgaben verwirklicht werden:

— systematische Förderung der Fähigkeiten und Ta
lente der Kinder und Jugendlichen auf wissen
schaftlichem, technischem und kulturellem Ge
biet;

— Einbeziehung der Jugend in die Diskussion zum 
Perspektivplan bis 1970 und die Ausarbeitung, Er
füllung und Kontrolle der betrieblichen Pläne;

— Übergabe geeigneter Aufgaben aus den Plänen 
Neue Technik, besonders im Hinblick auf die ver
antwortliche Lösung von Schwerpunktaufgaben 
der Forschung und Entwicklung, zur sozialisti
schen Rationalisierung der Produktion und der 
Verwaltungsarbeit und zur Sicherung eines wis
senschaftlichen Vorlaufs für die Produktion, dar
unter besonders aus der perspektivischen Ent-

. Wicklung des Volkswirtschaftszweiges bzw. Be
triebes abgeleitete Aufgaben für Fachschüler und 
Studenten;

— Schaffung der materiell-technischen Voraussetzun
gen für eine erfolgreiche Arbeit der Kinder- und 
Jugendkollektive;

(8) Den Leitungen der gesellschaftlichen Organisatio
nen wird empfohlen:

— das Streben der Jugend nach eigener Verantwor
tung und zur Lösung volkswirtschaftlich bedeu
tender Aufgaben umfassend zu unterstützen;

— in Übereinstimmung mit den festgelegten Maß
nahmen der Leiter der Staats- und Wirtschafts
organe entsprechende Beschlüsse zu fassen, die 
die breite Einbeziehung der Jugend in die Durch
setzung der technischen Revolution sichern, die 
dazu dienen, die fachliche und politische Bildung 
der Jungen und Mädchen zu erhöhen und die eine 
umfassende Nutzung der besten Leistungen för
dern;

— dem Zentralvorstand der Gesellschaft für Sport 
und Technik, wird empfohlen, die Ausstellung der 
besten technischen Entwicklungsarbeiten aus den 
Grundorganisationen, Klubs und Arbeitsgemein
schaften auf den Messen der Meister von Morgen 
zu veranlassen.

§3

Die Messen in den Betrieben und Instituten

— Unterstützung der Jugendkollektive bei der Lö
sung ihrer Aufgaben durch Informationen über 
den Höchststand, fachliche Beratungen, Teilnahme

(1) Die Betriebs- bzw. Institutsmessen sind eine Bi
lanz über den Stand der Verwirklichung des .Tugend
kommuniques des Politbüros des Zentralkomitees der


